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RS OGH 1994/12/10 3StR341/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1994

Norm

StPO §258

Rechtssatz

Verwertbarkeit eines nach einem Selbsttötungsversuch des Angeklagten bei diesem sichergestellten

Abschiedsschreiben. Der Körperverletzung tritt hinter einem durch dieselbe Handlung begangenen Tötungsdelikt

grundsätzlich zurück, und zwar auch im Verhältnis zu einer "nur" versuchten Tötung.

Veröff: NStZ 1995/79

Schlagworte

*D*
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